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Verfahrensgang

ArbG Düsseldorf, Urt. vom 26.02.2021 – 11 Ca 5927/20

 
ArbG Düsseldorf, Urt. vom 18.05.2021 – 5 Ca 5899/20

 
ArbG Düsseldorf, Urt. vom 25.06.2021 – 11 Ca 1087/21

 
LAG Düsseldorf, Urt. vom 09.03.2022 – 12 Sa 352/21, IPRspr 2022-318

 
BAG, Sonstige: Vergleich vom 23.08.2022 – 2 AZR 139/22

Rechtsgebiete

Zuständigkeit → Versicherungs-, Verbraucher-, Arbeitsgerichtsstand

 
Allgemeine Lehren → Rechtswahl

 
Arbeitsrecht → Individualarbeitsrecht

Leitsatz

Gemäß Art. 12 Abs. 1 lit. d Rom I- VO  folgen die Regelungen über das Erlöschen von Verpflichtungen

aus einem Vertrag und somit auch das Recht seiner Kündigung einschließlich des allgemeinen

Kündigungsschutzes grundsätzlich dem Recht des Staates, das auf den Arbeitsvertrag Anwendung findet.

Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Rom I- VO  gestattet es den Parteien, eine einmal getroffene Rechtswahl jederzeit

wieder abzuändern. [LS der Redaktion]

Rechtsnormen

EuGVVO 1215/2012 Art. 1; EuGVVO 1215/2012 Art. 20; EuGVVO 1215/2012 Art. 21;

EuGVVO 1215/2012 Art. 66

 
Rom I-VO 593/2008 Art. 3; Rom I-VO 593/2008 Art. 8; Rom I-VO 593/2008 Art. 10; Rom I-

VO 593/2008 Art. 12

 

Sachverhalt

[Siehe auch die im Wesentlichen inhaltsgleiche Parallelentscheidung des LAG Düsseldorf

gleichen Datums – 12 Sa 350/21 (IPRspr 2022-255).]

Die Parteien streiten in der Berufungsinstanz zuletzt noch über die Wirksamkeit einer

betriebsbedingten Kündigung der Beklagten zu 1), einer betriebsbedingten Kündigung der Beklagten

zu 2), die Frage eines Betriebsübergangs von der Beklagten zu 1) auf die Beklagte zu 2) sowie über die

Zahlung einer sog. Sektorzulage (Sektor Pay). Die Beklagte zu 1) war ein Flugdienstleistungsunternehmen

im S.- Konzern mit Sitz in T. (x.). Zwischen ihr und Kläger bestand seit 2019 ein unbefristetes

Arbeitsverhältnis. Grundlage war zuletzt der Arbeitsvertrag vom 05.08.2019. Der Kläger war danach als

Kapitän (Commander) an der Heimatbasis B. beschäftigt. In dem Arbeitsvertrag hieß es u.a.: „Im

ausdrücklichen Einvernehmen wird vereinbart, dass auf dieses Vertragsverhältnis ausschließlich

österreichisches Recht, unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts, zur

Anwendung kommt. Als Gerichtsstand wird der Sitz des Dienstgebers vereinbart." Infolge der Ausbreitung

der Covid19- Pandemie setzte die Beklagte zu 1) den Flugverkehr an den deutschen Standorten von Mitte

März 2020 bis Ende Juni 2020 vollständig aus. Mit E- Mail vom Morgen des 03.07.2020 informierten die

Geschäftsführer der Beklagten zu 1) alle in B. stationierten Piloten über die Tarifverhandlungen mit der

Gewerkschaft v....di über ein "Eckpunktepapier für in Deutschland stationierte Piloten" (im Folgenden

Eckpunktepapier). Der Kläger erklärte per Antwort- E-Mail fristgerecht seine Zustimmung zu dem

Eckpunktepapier. In diesem hieß es u.a.: „Ab dem 1. Juli 2020 wird M. das deutsche Arbeitsrecht auf alle in

Deutschland direktangestellten Piloten von M. anwenden. Dies gilt nicht für bereits anhängige

Gerichtsverfahren oder vor dem 01.07.2020 eingetretene Anlässe von Rechtsstreitigkeiten, welche

weiterhin österreichischen Recht unterliegen. M. hat den Betrieb im März 2018 aufgenommen, was den

frühesten Arbeitsbeginn/Beginn der Betriebszugehörigkeit für alle Piloten für M. darstellt. Alle früheren

Dienste, Betriebszugehörigkeiten oder Ansprüche (vor März 2018) sind für die aktuellen

Arbeitsverhältnisse der Piloten mit M. rechtlich irrelevant.“ Die Tarifverhandlungen über den Abschluss des

Eckpunktepapiers scheiterten. Die Beklagte zu 1) informierte die in Wien stationierten Piloten und das
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Kabinenpersonal mit Base- Update vom 17.07.2020 darüber, dass die B.er Piloten und das dortige

Kabinenpersonal das Eckpunktepapier mit überwältigender Mehrheit angenommen hätten, was das

Unternehmen in die Lage versetze, die B.er Base über den Winter weiter zu betreiben, obwohl man sich

eines intensiven Wettbewerbs durch die M. und deren Töchtern ausgesetzt sehe. Leider hätten der

Großteil der Piloten und das Kabinenpersonal in Stuttgart dem Eckpunktepapier nicht zugestimmt, so dass

Stuttgart Ende Oktober 2020 geschlossen werde, woraus der Verlust aller Jobs für Piloten und des

Kabinenpersonals in Stuttgart resultiere. Am 28.07.2020 gab die Beklagte zu 2) bekannt, dass sie im

Spätherbst 2020 eine Basis in B. eröffnen werde. Bei der Beklagten zu 2) handelte es sich um eine neu

gegründete, auf N. registrierte Fluggesellschaft, deren alleinige Gesellschafterin die H. Holding Limited

war, deren Alleingesellschafterin wiederum die S. Holdings PLC war. Am 20.08.2020 erhielt der Kläger eine

E- Mail der Beklagten zu 2), die gemäß Übersetzung des Klägers u.a. folgenden Inhalt hatte: "... Wir freuen

uns, Dir die Stelle als Kapitän bei der M. Europe Ltd. mit beginn ab 15. September 2020 anzubieten… Der

Kläger antwortete auf diese E- Mail, wie ein Großteil der Beschäftigten der Station B., fristgerecht mit "ich

akzeptiere". Aus den Reihen der Beschäftigten der Beklagten zu 1) der Station Stuttgart begründete

niemand ein Arbeitsverhältnis mit der Beklagten zu 2). Am 09.09.2020 zeigte die Beklagte zu 1) u.a. bei

der Agentur für Arbeit Düsseldorf eine beabsichtigte Massenentlassung an. Am 10.09.2020 zeigte die

Beklagte zu 2) u.a. bei der Agentur für Arbeit Düsseldorf eine beabsichtigte Massenentlassung an. Mit

Schreiben vom 10.09.2020 kündigte die Beklagte zu 1) die Arbeitsverhältnisse der in Deutschland

beschäftigten Mitarbeiter. Ebenfalls mit Schreiben vom 10.09.2020 kündigte die Beklagte zu 2) etwaige

Arbeitsverhältnisse sämtlicher Beschäftigter der Station B., die auf die E- Mail vom 20.08.2020

zustimmend geantwortet hatten.

Mit seiner Klage hat sich der Kläger gegen die Kündigung vom 10.09.2020 der Beklagten zu 1)

gewandt. Mit der am 01.10.2020 bei dem Arbeitsgericht Düsseldorf eingegangenen und der Beklagten

zu 2) am 14.10.2020 zugestellten Klage hat sich der Kläger gegen deren Kündigung vom 10.09.2020

gewandt. Mit Beschluss vom 05.10.2021 hat die Kammer nach Anhörung der Parteien des hiesigen

Rechtsstreits sowie der Verfahren 6 Sa 764/21 und 4 Sa 623/21 die Verfahren zu den bisherigen

Aktenzeichen 6 Sa 764/21 und 4 Sa 623/21 mit dem führenden Verfahren 12 Sa 352/21 zur gleichzeitigen

Verhandlung und Entscheidung verbunden. Der Kläger beantragt u.a., das Urteil des Arbeitsgerichts

Düsseldorf vom 26.02.2021 - 11 Ca 5927/20 - teilweise abzuändern und festzustellen, dass das

Arbeitsverhältnis zwischen ihm und der Beklagten zu 1) durch die Kündigung der Beklagten zu 1) vom

10.09.2020 nicht aufgelöst worden ist; das Urteil des Arbeitsgerichts Düsseldorf vom 25.06.2021 -

11 Ca 1087/21 abzuändern und festzustellen, dass das zwischen ihm und der Beklagten zu 1) bestehende

Arbeitsverhältnis ab dem 01.11.2020 mit der Beklagten zu 2) zu unveränderten Arbeitsbedingungen

fortbesteht und für den Fall des Obsiegens mit dem Klageantrag zu Ziffer II.1. die Beklagte zu 2)

zu verurteilen, ihn bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits als Kapitän (Commander) weiter

zu beschäftigen sowe das Urteil des Arbeitsgerichts Düsseldorf vom 18.05.2021 - 5 Ca 5899/20

abzuändern und festzustellen, dass zwischen ihm und der Beklagten zu 2) ein Arbeitsverhältnis besteht;

festzustellen, dass sein Arbeitsverhältnis zur Beklagten zu 2) durch die Kündigung der Beklagten zu 2)

vom 10.09.2020 nicht aufgelöst wurde.

Aus den Entscheidungsgründen:

(Randnummern der IPRspr-Redaktion)

[1] A. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte für die im Jahre 2020 eingegangenen

Klagen gegen beide Beklagte folgt aus Art. 66 Abs. 1 , 20 Abs. 1 , 21 Abs. 1 Buchst. b Ziff. i  Verordnung (EU)

Nr. 1215/2012 (EUGVVO). Es handelt sich bei den arbeitsgerichtlichen Klagen um zivilrechtliche

Streitigkeiten i.S.v. Art. 1 Abs. 1 Satz 1 EUGVVO  (BAG 07.05.2020 - 2 AZR 692/19 (IPRspr 2020-142),

Rn. 16). Der für die Anwendung der EUGVVO erforderliche Auslandsbezug besteht, weil die Beklagten

ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat haben. Als Arbeitgeber mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines

Mitgliedstaats können sie in einem anderen Mitgliedstaat vor dem Gericht des Ortes, an dem oder von

dem aus ihr Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet oder zuletzt gewöhnlich verrichtet hat,

verklagt werden (Art. 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 Buchst. b Ziff. i EUGVVO). Der Kläger hat seine Arbeit für die

Beklagte zu 1) von B. aus verrichtet. Er hat von diesem Standort aus seine Flugdienste regelmäßig

begonnen und dort auch wieder beendet. Entsprechendes sollte auch für seine Arbeit bei der Beklagten

zu 2) gelten. Da er für diese noch keine Arbeit verrichtet hat, sind bereits aus diesem Grund die

https://iprspr.mpipriv.de/2020-142
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Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 1 Buchst. b Ziff. i EUGVVO erfüllt (EuGH 25.02.2021 - C- 804/19

[Markt24], Rn. 39 ff.).

[2] B. Die Berufungen des Klägers sind insgesamt zulässig und insbesondere ausreichen begründet.

Dies gilt auch für die Berufungsanträge zu II.5. und II.8.

[3] I. ... II. ... C. Die Berufungen des Klägers sind weitgehend unbegründet. Sie haben lediglich

betreffend die gegen die Beklagte zu 1) gerichteten und zuletzt unbedingt gestellten Zahlungsanträge

zu II.4. und II.7. Erfolg. Im Übrigen haben die Berufungen des Klägers keinen Erfolg.

[4] I. Der gegen die Beklagte zu 1) gerichtete Kündigungsschutzantrag (Antrag zu I.) ist unbegründet,

weil die Kündigung der Beklagten zu 1) vom 10.09.2021 das Arbeitsverhältnis der Parteien zum

31.12.2020 rechtswirksam beendet hat.

[5] 1. Auf das Arbeitsverhältnis des Klägers zu der Beklagten zu 1) findet aufgrund der im

Eckpunktepapier getroffenen Rechtswahl gemäß Art. 3 Abs. 1 und 2, Art. 8 Abs. 1 Satz 1  der Verordnung

(EG) Nr. 593/2008 (Rom I- VO) deutsches Recht Anwendung. Gemäß Art. 12 Abs. 1 lit. d Rom I- VO folgen

die Regelungen über das Erlöschen von Verpflichtungen aus einem Vertrag und somit auch das Recht

seiner Kündigung einschließlich des allgemeinen Kündigungsschutzes grundsätzlich dem Recht des

Staates, das auf den Arbeitsvertrag Anwendung findet (BAG 24.08.1989 - 2 AZR 3/89).

[6] Im Eckpunktepapier haben der Kläger und die Beklagte zu 1) Anfang Juli 2020 die in ihrem

ursprünglichen Arbeitsvertrag vereinbarte Anwendung österreichischen Rechts zugunsten des deutschen

Rechts derogiert. Im Eckpunktepapier ist u. a. vereinbart, dass die Beklagte zu 1) ab dem 01.07.2020 das

deutsche Arbeitsrecht auf alle ihre in Deutschland direkt angestellten Piloten anwendet. Zudem wurde in

den Anfang Juli 2020 zwischen dem Kläger und der Beklagten zu 1) gewechselten E- Mails vereinbart, dass

das Eckpunktepapier ab dem 01.07.2020 die bisherigen Bedingungen und Konditionen ersetzt bzw. an

deren Stelle tritt. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Rom I- VO gestattet es den Parteien, eine einmal getroffene

Rechtswahl jederzeit wieder abzuändern (MüKoBGB/Martiny, 8. Aufl. 2021, Rom I- VO Art. 3 Rn. 77;

BeckOGK/Wendland, Stand 01.09.2021, Rom I- VO Art. 3 Rn. 202; OGH 25.11.2014 - 8 ObA 34/14d; im

Internetabrufbar unter https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?

Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20141125_OGH0002_008OBA00034_14D0000_000).

Anhaltspunkte für eine Unwirksamkeit dieser ändernden Rechtswahlvereinbarung auf der Grundlage des

gewählten deutschen Rechts (Art. 3 Abs. 5 Rom I- VO i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Rom I- VO ; s.a.

BeckOGK/Wendland, Stand 01.09.2021, Rom I- VO Art. 3 Rn. 209) bestehen nicht. Im Hinblick auf den

gewöhnlichen Aufenthaltsort des Klägers in Deutschland ist davon gemäß Art. 10 Abs. 2 Rom I- VO keine

Abweichung veranlasst. Das deutsche Recht sieht im Übrigen für abändernde Rechtswahlklauseln keine

Form vor (BGH 22.01.1997 - VII ZR 339/95, Rn. 31; BeckOK/Spickhoff, Stand 01.08.2021 VO (EG) 593/2008

Art. 3 Rn. 33). Die Rechtswahl entspricht dabei im Hinblick auf den vereinbarten Einsatzort des

Flugpersonals in B. außerdem der objektiven Anknüpfung gemäß Art. 8 Abs. 2 Rom I- VO (in diesem Sinne

wohl BAG 20.12.2012 - 2 AZR 481/11 (IPRspr 2012-201); EuGH 14.09.2017 - C- 168/16; HWK/Tillmanns

9. Aufl. Rom I- VO Art. 9 Rn. 19 m. w. N.). Eine gesonderte Klauselkontrolle für vorformulierte

Rechtswahlklauseln kommt nicht in Betracht. Insoweit wird über Art. 8 I Rom I- VO ein spezifisch

kollisionsrechtlicher Schutz vor den Folgen einer Rechtswahl verwirklicht (ErfK/Schlachter, 22. Aufl. 2022,

Rn. 6).

[7] Unabhängig von Vorstehendem gehen die Parteien in beiden Tatsacheninstanzen übereinstimmend

von der Anwendbarkeit deutschen Rechts aus (vgl. zu einer - gemäß Art. 3 Abs. 2 Rom I- VO auch

nachträglich möglichen - Rechtswahl BGH 19.01.2000 - VIII ZR 275/98 (IPRspr. 2000 Nr. 20), Rn 28; BGH

09.06.2004 - I ZR 266/00 (IPRspr 2004-44), Rn. 36 m. w. N.). Es geht hierbei auch nicht um die Frage einer

bloß irrigen Rechtsansicht. Die Parteien gehen übereinstimmend von der Anwendbarkeit deutschen Rechts

aus, wie sie noch einmal in der mündlichen Verhandlung bestätigt haben. Sie sind sich ausdrücklich einig,

dass deutsches Recht zur Anwendung kommen soll. Unabhängig davon liegt unter Berücksichtigung

sämtlicher vorgetragenen Umstände in diesem Verfahren jedenfalls eine stillschweigende Rechtswahl

deutschen Rechts vor (vgl. dazu z.B. BeckOGK/Wendland, Stand 01.09.2021, Rom I- VO Art. 3 Rn. 131 ff;

179 ff.; zur stillschweigenden nachträglichen Rechtswahl Ferrari, Internationales Vertragsrecht, 3. Aufl.

2018, VO (EG) 593/2008 Art. 3 Rn. 43), denn den Parteien ist bewusst, dass ursprünglich österreichisches

https://iprspr.mpipriv.de/2012-201
https://iprspr.mpipriv.de/2004-44


IPRspr 2022-318 

LAG Düsseldorf, Urt. vom 09.03.2022 – 12 Sa 352/21

4/4

Recht vereinbart war und durch das Eckpunktepapier jetzt deutsches Recht zur Anwendung kommen soll.

Genau auf dieser Rechtswahlgrundlage haben die Parteien sich verhalten und den Prozess geführt. Das

Eckpunktepapier soll insgesamt zur Anwendung kommen, wie z.B. die Klage auf die Sektorzulage gerade

auf der Grundlage des Eckpunktepapiers unter Berücksichtigung der Einlassung der Beklagten zu 1)

dazu zeigt. Die Parteien streiten außerdem - mit insoweit unterschiedlichen Ergebnissen - sogar darüber,

ob durch die Vereinbarung deutschen Arbeitsrechts gleichzeitig auch das deutsche

Kündigungsschutzgesetz gilt. Dieser Streit ergibt nur auf der Grundlage des überhaupt vereinbarten

deutschen Arbeitsrechts Sinn, was keine Partei - wie ausgeführt - in Abrede stellt. Es ist deshalb, nach den

Umständen dieses konkreten Falles kein vernünft iger Grund gegeben, am realen Willen der Parteien

zu zweifeln, sich unter den beiden in Betracht kommenden Rechten (x. und Deutschland) für die deutsche

Rechtsordnung mit Geltungsabsicht zu entscheiden (vgl. a. OGH 25.11.2014 - 8 ObA 34/14d a.a.O.). In

diesem konkreten Fall ist dann, so im Anwendungsbereich von Art. 3 Abs. 2 Rom I- VO überhaupt

erforderlich, auch ein etwaiges - vom Kläger ohnehin insoweit nicht geltend gemachtes und ggfs. auch

doppeltes - Schriftformerfordernis aus dem österreichischen Arbeitsvertrag von den Parteien

stillschweigend abbedungen (vgl. dazu BeckOGK/Wendland Stand 01.09.2021, Rom I- VI Art. 3 Rn. 210;

sogar für eine mögliche Heilung ursprünglicher Formnichtigkeit durch Statutenwechsel Ferrari,

Internationales Vertragsrecht, 3. Aufl. 2018, VO (EG) 593/2008 Art. 3 Rn. 46; MüKoBGB/Martiny, 8. Aufl.

2021, Rom I- VO Art. 3 Rn. 81). Hier kommt noch hinzu, dass zu dem Eckpunktepapier wechselseitige

Erklärungen i.S.v. Angebot und Annahme per E- Mail ausgetauscht worden sind und die Schriftformklausel

eine vertragliche Vereinbarung der Parteien ist. Es besteht zur Überzeugung der Kammer keinerlei Zweifel,

dass von den Parteien die Geltung des Eckpunktepapiers mit der Anwendbarkeit deutschen Arbeitsrechts

einvernehmlich gewollt ist.

[8] 2. ...

Fundstellen

LS und Gründe

BeckRS, 2022, 7622

 

Permalink

https://iprspr.mpipriv.de/2022-318

Lizenz

Copyright (c) 2024 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht

 

 Dieses Werk steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

https://iprspr.mpipriv.de/2022-318
https://www.mpipriv.de/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

